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Voraussetzungen einer Behandlung

- Einwilligung der Patientin/des Patienten
- Zustimmung
- informed consent (informierte Zustimmung)
- Urteilsfähigkeit
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Informed consent

Einwilligungsfähigkeit („competence“)
Informationsvermittlung („disclosure“)
Informationsverständnis („comprehension“)
Freiheit der Entscheidung („voluntariness“)
Einwilligung in eine konkrete medizinische
Massnahme („consent“)

Belmont report 1979
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Urteilsfähigkeit
Drei Fallbeispiele



Urteilsfähig ja oder nein?
Fall 1
Herr W., 55.j.stellt in einer psychiatrischen Praxis vor. Er leide unter 
Schlafstörungen und andauerndem Grübeln, sei nervös und unruhig. 
Chron.Kopfweh seit 1 Jahr. Es werde ihm alles zuviel, »am liebsten wäre 
mir, wenn alles vorbei wäre». Er denke manchmal daran, mit dem Auto in 
einen Pfeiler zu fahren oder von einer Brücke zu springen. Konkrete Pläne 
zur Ausführung habe er jedoch nicht.
Herr W. leidet unter einer Depression, die sich im Verlauf des 
vergangenen Jahres entwickelt hat. Der Psychiater empfiehlt dringend 
eine medikamentöse und bei bestehender Selbstgefährdung eine 
stationäre Behandlung. Herr W. lehnt dies vehement ab.



Urteilsfähig ja oder nein?
Fall 2
Frau P., 58j.,leidet seit einem halben Jahr unter einem 
metastasierenden (Lunge) Sigmakarzinom. Mehrere Operationen 
(Darm, Lunge) hat sie sehr gut überstanden mit wenig Beeinträchtigung 
ihrer Lebensqualität. In der Folge Chemotherapie.
Unter der zweiten Chemotherapie starke Nebenwirkungen, auch 
kardiotoxische. Stark reduzierte Herzleistung, grosse Müdigkeit und 
Schwäche. Muss auf die Intensivstation. 
Äussert dort, sie möge nicht mehr, könne so nicht mehr. Lehnt weitere 
Therapien ab.



Urteilsfähig ja oder nein?
Fall 3

Frau M. 86j., beginnende dementielle Entwicklung. 
Spitalaufenthalt wegen Harnwegsinfekt mit delirantem
Zustandsbild. Gutes Ansprechen auf Behandlung. Wohnt 
noch in eigener Wohnung. 
Sozialdienst wird eingeschaltet wegen Abklärung nach 
Aufenthalt und Wohnform nach Entlassung.
Frau M. möchte nur nach Hause in ihre eigene 
Wohnung.



Urteilsfähigkeit

- Juristischer Begriff, kein medizinischer Begriff

- Rechtswirksamkeit einer Behandlung
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Art. 16 ZGB Urteilsfähigkeit

Urteilsfähig im Sinne des Gesetzes ist jede 
Person, der nicht wegen ihres 
Kindesalters, infolge geistiger 
Behinderung, psychischer Störung, Rausch 
oder ähnlicher Zustände die Fähigkeit 
mangelt, vernunftgemäss zu handeln.



Vernunftgemässes  und vernünftiges 
Handeln

Vernunftgemässes Handeln ist nicht gleich vernünftiges Handeln

Urteilsfähig ist, wer eine konkrete Situation logisch durchdringen und einen Entscheid 
fällen kann. Diesen Willen muss der Betroffene ausserdem mitteilen können. 

Ohne Anzeichen für das Gegenteil wird bei mündigen Personen ohne Weiteres 
vermutet, dass sie urteilsfähig sind. 

(Naef, Baumann-Hölzle, Ritzenthaler)
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Urteilsfähigkeit

• Fähigkeit, vernunftgemäss
zu handeln

• Komponenten:
• Einsichtsfähigkeit
• Steuerungsfähigkeit

Urteilsfähigkeit
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SAMW Richtlinien Urteilsfähigkeit in 
der medizinischen Praxis

• Erkenntnisfähigkeit
• Wertungsfähigkeit
• Willensbildungsfähigkeit
• Willensumsetzungsfähigkeit

SAMW 2018

Urteilsfähigkeit
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Relativität der Urteilsfähigkeit

Urteilsfähig 
- wozu

hinsichtlich 
einer 

bestimmten 
Handlung 

konkrete 
Umstände

zum 
gegebenen 
Zeitpunkt



14

Einwilligungsfähigkeit

Einwilligungsfähigkeit = Urteilsfähigkeit in Bezug auf eine 
Heilbehandlung

Einwilligung in die Verletzung individueller Rechtsgüter 
(physische oder psychische Integrität)

Fähigkeit, zum gegebenen Zeitpunkt, Wesen, Bedeutung 
und Tragweite des Rechtsgutseingriffes zu beurteilen
• Rippe/Schwarzenegger/Bosshard/Kiesewetter
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Ethische Herausforderungen
Urteils(un)fähigkeit





Urteilsunfähigkeit

Zuschreibung, beruht auf ethisch-normativen Überlegungen

Abwägen wichtiger Informationen

Einbezug der Prinzipien „Selbstbestimmung“ und „Fürsorge“

Einfluss durch gesellschaftliche und persönliche Werte der beurteilenden 
Personen

Tragweite der Entscheidung ist relevant

• SAMW Richtlinien 2018



Urteils(un)fähigkeit

Gesetzliche Umschreibung

Subjektive Fähigkeit

Die vom Gesetz genannten objektiven Ursachen („Kindesalter, geistige 
Behinderung, psychische Störung, Rausch oder ähnlich Zustände“) haben keine 
absolute Geltung

Nicht Vorhandensein, sondern deren Auswirkung ist entscheidend

•SAMW Richtlinien 2018



Wie kann der Patientenwille 
herausgefunden werden?

§ Wille ist durch psychisches und somatisches Leiden 

überdeckt

§ Wille im Zeitverlauf erschliessen

§ Zeitliche Dimension als Instrument 

der Willensbestimmung akzeptieren



Urteilsfähigkeit/Einwilligungsfähigkeit

Fall 1: Patient mit Depression

Fall 2: Patientin mit Sigmakarzinom

Fall 3: Patientin mit dementieller Entwicklung



Was brauchen Patienten mit 
beeinträchtigter Urteilsfähigkeit und 
Einwilligungsfähigkeit

Eine Haltung des Respekts

und des Wohlwollens



Herzlichen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!

www.dialog-ethik.ch
diana.meier@klinikschuetzen.ch


